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Widerstand gegen Umzonung
DerEinwohnerratHerisau hat denTeilzonenplanNieschberg genehmigt. Ein Bürger verlangt nun einenMarschhalt.

Alessia Pagani

RenéMüller hat kein Verständ-
nis für das Vorgehen der Ge-
meinde. In einem Leserbrief
wendet sichderHerisauerandie
«Appenzeller Zeitung». Müller
verlangtdarin, diegeplanteUm-
zonungvonGrundstückenbeim
Nieschberg sei zu sistieren –und
zwar solange, bis die aktuelle
Ortsplanungsrevision erstellt
und von den Bürgerinnen und
Bürgern angenommen ist.Mül-
ler moniert: Die Gemeinde for-
cieremitdemTeilzonenplandie
Umzonung, weil ein grosser In-
vestor Interessehätte.Als Inves-
tornenntMüllerdieFortimo In-
vest AG. Diese will am Hang
oberhalb der Schienen der Ap-
penzeller Bahnen vier Mehrfa-
milienhäuser mit 40 Mietwoh-
nungen errichten. Das 7500
Quadratmeter grosse Bauland
liegt derzeit aber in der Gewer-
bezoneGE3. Der Einwohnerrat
hatAnfangDezember denTeil-
zonenplan Nieschberg und da-
mit die Umzonung in eine
Mischzone (Wohn- undGewer-
beflächen) genehmigt. Das fa-
kultative Referendum wurde
nicht ergriffen. Zwei Einspra-
chensindbeiderGemeindeein-
gegangen. Zu einem Einspra-
cheentscheid ist ein Rekurs
beim Kanton eingegangen und
hängig.

«Grundstücke lassenkeine
Mehrfamilienhäuser zu»
Die Umzonung stösst Müller
sauer auf. Erweist in allerDeut-
lichkeit darauf hin, dass sichdie
Herisauer Bevölkerung 2013

gegeneineOrtsplanrevisionund
damit gegen den Nutzungsplan
aussprach. «Ein aktueller Nut-
zungsplan ist seit Jahrzehnten
nicht verfügbar», soMüller, und
weiter: «Die Grundstücke las-
sen keine Mehrfamilienhäuser
zu. EinProjektmuss zonenkon-
form erstellt werden.» Müller
spricht voneiner Systematik sei-
tens der Gemeinde: «In den
letzten Jahren wird der rechts-
gültige Zonenplan von den Be-
hörden regelmässig mit Teil-
zonen-, Sondernutzungs- und
Richtplänen gezielt umgan-
gen.» Gewerbetreibende und
Private würden hingegen nicht
selten jahrzehntelang auf Lö-
sungen für ihrebaulichenAnlie-
gen warten. Müller ist über-
zeugt: «Als Kleiner hat man in
Herisau gegen die Verwaltung
kaum eine Chance.» In seinem

Leserbrief stellt er die Frage in
den Raum, ob in diesem Fall
nicht eine Bevorzugung eines
Investors mit guten Kontakten
vorgenommenunddasBauland
so aufgewertet werde. «Natür-
lichwill ein InvestorGewinner-
zielen.Aberes sollten füralledie
gleichen Voraussetzungen gel-
ten. Hier wird das Instrument
Teilzonenplanoffensichtlichbe-
vorzugt genutzt.»

Umzonungenunzulässig,
Verlagerungenerlaubt
Unbestritten ist:Gemässkanto-
nalem Richtplan sind seit 1. Ja-
nuar2019Umzonungenvonbe-
stehenden, grösserenArbeitszo-
nen in Wohn-, Misch- und
Kernzonen in Schwerpunktge-
meinden ausgeschlossen.Heri-
sau gehört zu diesen Schwer-
punktgemeinden. Wie der zu-

ständige Gemeinderat Max
Eugster erklärt, gibt es aller-
dingsAusnahmen.«Verlagerun-
gen sindmöglich. Imvorliegen-
den Geschäft erfolgte eine Ver-
lagerung, da gleichzeitig im
Gebiet Nordhalden eine sehr
grosseFlächeGewerbezonege-
schaffen wurde, die auch den
Verlust der Gewerbezone
Nieschberg aufzufangen ver-
mochte», so Max Eugster. Dies
sei durch den Kanton bestätigt
worden. Die Vorwürfe der Be-
vorteilungweistEugster klar zu-
rück:«DieFortimo InvestAG ist
bereits seit langem Besitzerin
dieser Liegenschaften. Sie hat
die Umzonung bereits im Rah-
mender2013abgelehntenOrts-
planungsrevision beantragt.
DieserTeil derOrtsplanungsre-
vision war rechtlich zulässig,
sinnvoll undunbestritten.Eshat

nichtsmitBevorzugungzu tun»,
soMax Eugster.

Aber warum wartet die Ge-
meinde nicht bis zur Abstim-
mung über die neue Ortspla-
nungsrevision? Eugster bestrei-
tet nicht, dass man auf die
Revision hätte warten können.
Die Gemeinde habe sich unter
anderem in Fällen von ausge-
wiesener Begründung dagegen
entschieden. «Nach der Ableh-
nung der Ortsplanungsrevision
2013 sindGrundeigentümer,die
Baulandweiterentwickelnwoll-
ten, an die Gemeinde getreten.
Da bereits seit langem eine Re-
visionüberfällig ist, entwickelte
die Gemeinde die Praxis die
neue Ortsplanungsrevision bei
Geschäften nicht abzuwarten,
wenndiesevonöffentlichemIn-
teresse sindoderwennsie inder
abgelehnten Ortsplanung orts-
planerisch unterstützt werden
konnten, unbestritten waren
und ein Interesse beziehungs-
weise die Sicherheit besteht,
dass anschliessende die bauli-
che Nutzung auch realisiert
wird», erklärt Eugster.

Geschäftmit langer
Vorgeschichte
DieBebauungderGrundstücke
beschäftigt dieGemeinde schon
seit Jahrzehnten. Im Jahr 1975
wurdendiesealsWohnzoneein-
gezont.Nachdemsich jahrelang
kein Interessent gemeldethatte,
wurden die Grundstücke im
Rahmen der Ortsplanungsrevi-
sion 1994wieder der Gewerbe-
zone zugeführt.Wiederumkam
kein spruchreifes Projekt zu
Stande.

Stein des Anstosses: das Bauland an der Nieschbergstrasse soll von der Gewerbe- in die Mischzone überführt werden. Bild: APZ

Kritik im Einwohnerrat
Parlament Am 4. Dezember
des vergangenen Jahres wurde
der Teilzonenplan Nieschberg
vomEinwohnerratmit 23 Ja- zu
4 Nein-Stimmen bei zwei Ent-
haltungenangenommen. Sämt-
liche Fraktionen sprachen sich
für das Geschäft aus, nur die
SVP-Fraktion war sich uneins.
Gründe für die Zurückhaltung:
die Fortimo Invest AGhabe das
Land in der Gewerbezone ge-
kauft und von Beginn weg auf
eineUmzonung spekuliert. Un-

umstrittenwardieVorlageauch
unterdeneinzelnenEinwohner-
räten nicht. Marc und Roman
Wäspi übten Kritik an den Plä-
nen der Gemeinde. Die Brüder
politisieren für PU/Gewerbe
und sind selber Gewerbler in
Herisau. Marc Wäspi teilte die
Ansicht der SVP – die Invest-
mentfirma hätte das Land vor
Jahren vorsätzlich alsGewerbe-
land gekauft und auf eine Um-
zonung gehofft, um beim Ver-
kauf einenhohenGewinnzuer-

wirtschaften. Marc Wäspi
verlangte von der Gemeinde,
dass das betreffende Gewerbe-
land nur umgezont wird, wenn
auchandernortswiederGewer-
beland eingezont wird. Denn
auch kleine Gewerbebetriebe
sollen bezahlbaren Boden er-
werbenkönnen, soMarcWäspi.
DieFDPwiesdaraufhin, dass in
Herisau Gewerbebauland drin-
gend gesucht werde.
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Appenzeller
Kantonalbank mit
neuer IT-Plattform

Appenzell Die Kantonalbank
von Appenzell, beabsichtigt ge-
meinsam mit Glarus, Nidwal-
den,ObwaldenundUri denBe-
trieb der IT-Plattform der In-
ventxAG inChur zuübertragen.
Dies geht aus einerMedienmit-
teilung hervor. Auf der gemein-
samen IT-Plattform wird die
Kernbankensoftware Finnova
betrieben.Der bestehendeVer-
trag mit dem bisherigen Platt-
form-Provider, der Econis AG
mit Sitz in Dietikon, läuft per
30. Juni 2021aus.DerEntscheid
zum Wechsel der IT-Plattform
fiel nach einem ausführlichen
Evaluationsprozess.

Die InventxAG ist einunab-
hängiges Schweizer IT-Unter-
nehmen, das für verschiedene
Finanz- und Versicherungs-
dienstleister Rechenzentrums-
und Application Management
Dienstleistungenerfüllt.Mitder
modernen Open Finance Platt-
form biete Inventx eine Infra-
strukturmit eineroffenenArchi-
tektur undmit höchsten Sicher-
heitsstandards an,wie esweiter
heisst.DieKantonalbankenvon
Appenzell, Glarus, Nidwalden,
Obwalden und Uri werden das
Rechenzentrum und das Appli-
cationManagementgemeinsam
bei Inventx betreiben. An der
Nutzung der Kernbankensoft-
warederFinnovaBankwareAG
ändert sich nichts. Für die Kun-
dinnen und Kunden der fünf
Bankenergebensichausdiesem
Plattformwechsel keine Ände-
rungen. Das Projekt für den
Plattformwechsel läuft rundein
Jahr. Die Frage, ob die aktuelle
CoronakrisedenZeitplandieses
IT-Projekts beeinflusst, konnte
gemässderMitteilungnachein-
gehender Prüfung mit grosser
Sicherheit entkräftet werden.
Gerade in der IT sei die Digita-
lisierung weit fortgeschritten
und sämtliche Prozessschritte
könnten weitestgehend im
Homeoffice und im Remo-
te-Modus abgewickelt werden.
Der detaillierte Zeitplan wird
nun inKoordination allerBetei-
ligten festgelegt. Der Start der
IT-Plattformbeider InventxAG
ist amPfingstwochenende2021
geplant. (pd)

Neue Mitglieder
im Stiftungsrat
Heiden Der Gemeinderat als
Aufsichtsbehörde hat kürzlich
dieneueZusammensetzungdes
StiftungsratesderStiftungHilfs-
verein Heiden bestätigt. Dies
geht aus einer Medienmittei-
lung hervor. Durch den Austritt
von Stiftungsratsmitgliedern
warenErsatzwahlennotwendig
geworden. Der neue Stiftungs-
rat setzt sich zusammenausRe-
gulaNyffenegger (Präsidentin),
Walter Graf (Kassier), Konrad
Bruderer (Aktuar),AlexaSchiess
(Verbindung zum Sozialamt)
undRitaTobler (Vergabungen).
AuchdieStiftungsurkundewur-
de überarbeitet und vom Ge-
meinderat, zusammen mit der
revidierten Jahresrechnung
2019, genehmigt. Die Stiftung
Hilfsverein Heiden wurde im
Jahre 1861 als «freiwilliger Ar-
menverein» gegründet. (gk)


